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Sie haben gerade gesagt, dass der Vater im Prinzip
doch in jedem Einzelfall zum Familiengericht gehen
muss. Inwiefern steht das im Einklang mit Ihrer vorheri-
gen Aussage, dass Sie ein niedrigschwelliges Verfahren
entwickeln wollen?

(Zuruf von der CDU/CSU: Das eine schließt 
das andere nicht aus!)

Ute Granold (CDU/CSU):
Zu Ihrer Frage zum Verfahren. Das Optionsmodell

sieht zwei Möglichkeiten vor:

Erstens. Der Vater kann nach der Geburt des Kindes
direkt zum Gericht gehen und eine gerichtliche Entschei-
dung herbeiführen, wenn er davon ausgeht, dass er eine
Zustimmung der Mutter nie erhalten wird. So kommt es
schnell zu einer gerichtlichen Entscheidung. Dabei sollte
man jedoch auf Fristen achten: Wir sehen eine Karenz-
zeit vor, während sich die Mutter im Mutterschutz befin-
det. Auch Ihr Antrag sieht Fristen vor. Die FDP will das
ebenfalls. Die Frage ist nur, wie lang diese Fristen sein
sollen.

Zweitens. Der Vater kann einen Antrag beim Jugend-
amt stellen. Der Antrag des Vaters wird der Mutter zuge-
stellt. Die Frage ist, in welcher Zeit die Mutter auf den
Antrag reagieren muss. Die Frage ist auch, was passiert,
wenn die Mutter schweigt. Schweigen bedeutet nach
dem Modell der Union, dass der Vater eine gerichtliche
Entscheidung herbeiführen soll. Es wäre uns natürlich
sehr recht, wenn in diesem Fall die Möglichkeit be-
stünde, mit der Mutter zu sprechen, um eine Lösung für
eine gemeinsame Sorge zu finden – unter Mitteilung der
Voraussetzungen dafür. Dann wäre eine gerichtliche Ent-
scheidung nicht erforderlich.

Beide Wege sollen offenstehen. Damit wird dem Va-
ter der Weg zur Mitsorge geebnet, entsprechend den Vor-
gaben der von mir genannten Gerichte, die beide einen
niedrigschwelligen Zugang zur Mitsorge vorsehen. 

Was die Kinderbetreuung angeht, so möchten wir na-
türlich gerne sicherstellen, dass die Kinder eine Betreu-
ung haben – von der Krippe bis zum Hort –, die finan-
zierbar bzw. beitragsfrei gestellt ist. Aber das belastet die
Kommunen und die Länder. Einen Rechtsanspruch ab
der Geburt zu gewährleisten – wenn Sie das meinen –,
ist derzeit nicht darstellbar; das wäre sehr schwierig.
Aber darüber möchte ich nicht weiter philosophieren,
weil es heute in Ihrem Antrag nicht darum, sondern um
die gemeinsame Sorge geht, die, wie auch Sie sagen,
zügig, aber ordentlich auf den Weg gebracht werden
sollte. – Ich hoffe, ich habe Ihre Fragen damit beantwor-
tet.

Zusammenfassend kann ich sagen – ich war ja schon
nahezu am Ende meiner Rede –: Unser Anliegen ist, eine
niedrigschwellige Möglichkeit zu schaffen und in das
Gesetz aufzunehmen, sodass die Väter, die sich um die
Sorge für ihre Kinder bemühen, und zwar um die volle
Verantwortung im Rahmen der elterlichen Mitsorge, sehr
schnell und niedrigschwellig die Mitsorge bekommen
können, entweder außergerichtlich, was uns das Liebste
wäre, oder gerichtlich. Es kann nicht sein, dass ein Vater

bei Gericht sehr viel vortragen muss, um zu dokumentie-
ren, dass es richtig ist, ihm die Möglichkeit zu geben, die
Sorge zu begleiten. Wir gehen davon aus: Der Regelfall
ist, dass die gemeinsame elterliche Sorge dem Kindes-
wohl entspricht. Alles andere müsste dezidiert vorgetra-
gen werden.

Ich möchte nicht – das ganz zum Schluss –, dass den
Jugendämtern die Möglichkeit eingeräumt wird, bei Ge-
richt eine Gefährdung des Kindeswohls vorzutragen,
weil eine negative Stellungnahme eines Jugendamtes –
da spreche ich aus 30 Jahren Erfahrung als Scheidungs-
anwältin – bei Gericht nur sehr schwer auszuräumen ist.
Ich meine, eine so wichtige Entscheidung sollte, wenn
die Eltern kein Einvernehmen erzielen, das Gericht vor-
urteilsfrei treffen können. Eine starke Stellung der Ju-
gendämter sehen wir nicht als den richtigen Weg an.

Ich bedanke mich bereits jetzt dafür, dass wir in der
Lage sind, über dieses Thema sehr sachlich zu sprechen
und einen Weg zu finden. Wir gehen davon aus, dass wir
auch die gesetzliche Regelung in Kürze auf den Weg
bringen können. Nochmals: Rechtsnachteile gibt es für
keinen Vater, weil seit der Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts im letzten Jahr jeder Vater die Möglich-
keit hat – davon wird auch Gebrauch gemacht –, eine ge-
richtliche Entscheidung herbeizuführen, um zu seinem
Recht zu kommen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP)

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat jetzt die Kollegin Christine Lambrecht
von der SPD-Fraktion.

(Beifall bei der SPD)

Christine Lambrecht (SPD):
Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es

ist eine sehr schwierige Materie, die wir da neu zu regeln
haben; das ist mir heute bei diesen ersten Debattenbeiträ-
gen wieder aufgefallen. An die oberste Stelle müssen wir
setzen, dass die Neuregelung, die wir treffen, für die Be-
troffenen – nicht für uns Fachleute, sondern für die Be-
troffenen – verständlich und transparent ist, sodass sie
wissen, was auf sie zukommt, und dann auch zügig um-
gesetzt werden kann. Ich glaube, wir alle sollten uns für
die anstehenden Beratungen vornehmen, eine Regelung
zu treffen, die gewährleistet, dass sich diejenigen, die in
dieser Situation sind, nicht erst kundig machen müssen
– beim Jugendamt, beim Amtsgericht hier, beim Fami-
liengericht da –, sondern das Prozedere auch von einem
Laien, der betroffen ist – von einem Vater, von einer
Mutter –, nachvollzogen werden kann.

Es ist ausgeführt worden: Sowohl vom Europäischen
Gerichtshof als auch vom Bundesverfassungsgericht
sind wir aufgefordert worden, hier eine Neuregelung zu
treffen. Hintergrund ist natürlich, dass es gesellschaftli-
che Veränderungen gegeben hat, dass die Zeit nicht mehr
so ist, wie sie vor 1998 oder bei der Kindschaftsrechts-
reform 1998 war. Die Welt hat sich verändert, und damit
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sind auch gesellschaftliche Veränderungen einhergegan-
gen.

Beziehungen sind heute ganz anders aufgestellt als
vor 20, 30 Jahren. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit
von Veränderungen. Wir haben uns an dieser Stelle mit
der Neuregelung der elterlichen Sorge zu beschäftigen.
Vom Bundesverfassungsgericht ist für die Zeit, bis eine
Neuregelung in Kraft getreten ist, die Möglichkeit der
sogenannten Antragslösung eröffnet worden. Das heißt,
Väter, denen bisher das gemeinsame Sorgerecht verwei-
gert wurde, haben jetzt die Möglichkeit, entgegen der
früheren Rechtslage wenigstens dafür zu kämpfen, dass
auch ihnen die elterliche Sorge übertragen wird. Wir ha-
ben uns jetzt zu fragen: Wie können wir diese Aufgabe
lösen?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wir könnten die
Regelung treffen, dass für alle Paare, die nicht miteinan-
der verheiratet sind und ein gemeinsames Kind haben,
egal in welcher Konstellation sie sich befinden, generell
die gemeinsame elterliche Sorge gilt. Das könnte man
machen. Ich persönlich muss aber sagen: Ich glaube, das
würde einige Probleme aufwerfen, weil dann nicht im-
mer gewährleistet wäre, dass das tatsächlich zum Wohle
des Kindes ist. Das Wohl des Kindes muss aber die
Voraussetzung sein. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist,
dass Eltern quasi zwangsweise ein gemeinsames Sorge-
recht ausüben, wenn sie keinen Kontakt mehr miteinan-
der haben, vielleicht auch nicht mehr miteinander haben
wollen.

(Beifall der Abg. Dr. Barbara Höll [DIE 
LINKE])

Ich finde, „gemeinsam“ bedeutet auch, dass man sich
verständigen kann. Wie gesagt, das sind alles so Facet-
ten, die wir zu beleuchten haben.

Was die Antragslösung angeht, so muss man, glaube
ich, noch einmal differenzieren. All die Paare, die ein
gemeinsames Kind haben und sich verstehen, haben un-
abhängig davon, ob sie zusammenleben oder nicht,
schon jetzt die Möglichkeit, ohne Jugendamt, ohne Fa-
miliengericht, ohne die Zustimmung von irgendwem zu
entscheiden, wie sie das ausgestalten möchten. Sie haben
nach der Vaterschaftsanerkennung die Möglichkeit, zu
sagen: „Jawohl, wir wollen ein gemeinsames Sorge-
recht“, und erklären dieses nur. Da muss niemand mehr
entscheiden. Es liegt in ihren Händen.

Wir sollten in diesem Gesetzgebungsverfahren auf je-
den Fall dafür sorgen, dass dieser Weg viel häufiger be-
schritten wird, dass die Menschen diese Verantwortung
auch annehmen. Wenn ein Kind geboren wird, dann sol-
len sie sich bitte schön auch Gedanken darüber machen,
wie dieses Sorgerecht ausgestaltet werden soll, wer das
wirklich übernehmen soll. Da müssen ja zahlreiche Fra-
gen beantwortet werden, teilweise auch ganz schnell,
etwa wenn Operationen anstehen. Es gibt aber auch an-
dere Fragen, die sehr schwierig sind, etwa Religions-
zugehörigkeit, medikamentöse Behandlung usw. Eltern
sollen sich durchaus bewusst sein, was das Sorgerecht
bedeutet. Deswegen wäre ich auf jeden Fall dafür, dass
Eltern verpflichtet werden, eine Erklärung abzugeben.

Wie diese aussieht, ist ihre Sache. Aber sie sollten we-
nigstens sagen, ob sie sich einig sind oder nicht. Zuvor
müssen sie sich wenigstens einmal Gedanken darüber
machen.

Ich erhalte sehr viele Schreiben zu dieser Fragestel-
lung. Die einen wollen es so geregelt haben, die anderen
so. Wenn ich mich mit manchen unterhalte und sie frage,
warum sie das eigentlich nicht geregelt haben, als sie
sich noch verstanden haben, dann sagen sie mir: Darüber
haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. – Ich sage:
Das darf nicht weiter so sein. Paare sollen sich, wenn sie
ein Kind bekommen, wenn sie Eltern werden, mit dieser
Fragestellung auseinandersetzen und entscheiden. Wenn
sie sich dann nicht einigen können, dann muss ein Ver-
fahren zur Verfügung stehen, in dem das Ganze dann ge-
regelt wird. Aber Paare sollten sich bitte schön häufiger
selbst einigen und Eigenverantwortung übernehmen und
nicht darauf warten, dass jemand vom Jugendamt oder
vom Familiengericht diese Frage regelt.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE])

Zwischen diesen beiden Polen, der Antragslösung auf
der einen und der elterlichen Sorge als Regel auf der an-
deren Seite, wird es sicherlich in irgendeiner Weise eine
Ausgestaltung geben. Ich möchte nicht verhehlen, dass
es bei uns in der SPD-Fraktion unterschiedliche Positio-
nen dazu gibt. Da gibt es die Rechtspolitiker, die sagen,
sie könnten mit einer Antragslösung sehr gut leben. Das
heißt, der Vater hat die Möglichkeit, einen Antrag auf
gemeinsame Sorge zu stellen, wenn die Mutter dem zu-
vor nicht zugestimmt hat. Dann hat auf der ersten Stufe
das Jugendamt zu entscheiden, und dann kann es weiter
zum Amtsgericht gehen.

Es gibt bei uns aber auch andere Vorstellungen, nach
denen ein gemeinsames Sorgerecht beispielsweise an die
Voraussetzung des Zusammenlebens geknüpft werden
soll. Das ist eine Position, die man sicher einmal zu prü-
fen hat. Sie bringt meiner Einschätzung nach auch recht-
liche Probleme mit sich; denn wann ein Zusammenleben
vorliegt, ist sicherlich nicht so einfach zu definieren. Fal-
len auch Wochenendbeziehungen darunter? Ist das tat-
sächlich ein rechtlich bestimmter Begriff?

Sie sehen, es gibt eine Bandbreite. Deswegen sollten
wir uns jetzt endlich dringend und schnell auf den Weg
machen. Das Bundesverfassungsgericht hat uns hier
quasi eine Notlösung vorgegeben. Ich glaube, es kann
nicht sein, dass wir in dieser Situation einfach so weiter-
machen, weil wir es als Gesetzgeber nicht hinbekom-
men, eigenständig eine Lösung zu schaffen. Ich bin auch
sehr optimistisch, dass wir eine Lösung finden werden;
denn wir haben im Familienrecht bisher sehr konstruktiv
und ohne parteipolitische Scheuklappen zusammengear-
beitet. Das wird sicherlich auch in diesem Fall wieder
gelingen.

Ich darf jedoch insbesondere Sie von der Regierungs-
koalition und auch Sie aus dem BMJ, Herr Stadler, auf-
fordern, da bitte nicht länger zu zögern. Ich habe das in
Haushaltsreden schon mehrfach angesprochen. Immer
wieder kam: Wir sind dran. Wir machen etwas in Kürze,
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in Bälde, demnächst. – Jetzt wäre es, glaube ich, so lang-
sam mal an der Zeit, dieses Problem tatsächlich kon-
struktiv anzugehen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall bei der SPD sowie der Abg. 
Dr. Barbara Höll [DIE LINKE])

Vizepräsident Dr. Hermann Otto Solms:

Das Wort hat der Kollege Stephan Thomae von der
FDP-Fraktion.

(Beifall bei der FDP sowie bei Abgeordneten 
der CDU/CSU)

Stephan Thomae (FDP):
Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Jedes

Kind hat Anspruch auf beide Elternteile. Beide sind ver-
antwortlich für das Kind, sind dem Kind und seinem
Wohl verpflichtet. Umgekehrt ist die Sorge für das Kind
ein originäres Elternrecht. Eltern haben das Recht, für
ihre Kinder zu sorgen, die Sorge innezuhaben, ohne sich
bewähren zu müssen, ohne darum kämpfen zu müssen –
mit einer gravierenden Einschränkung im Bürgerlichen
Gesetzbuch: Dann, wenn der Vater mit der Mutter nicht
verheiratet ist, kann der Vater die gemeinschaftliche
Sorge nur dann erhalten, wenn er entweder die Mutter
heiratet oder aber die Mutter der gemeinschaftlichen
Sorge zustimmt. 

Der Vater braucht also mindestens einmal ein Jawort
der Mutter: entweder vor dem Traualtar oder beim Ju-
gendamt. Das ist ein nicht einklagbarer Anspruch. Die-
ses Jawort kann man nach dem BGB nicht vor Gericht
einklagen. Hier hat das Verfassungsgericht mit seiner
Entscheidung vom 21. Juli nun eine kleine Änderung
vorgenommen, zwar nicht mit Blick auf den Traualtar,

(Christine Lambrecht [SPD]: Das wäre ja eine 
Zwangsheirat!)

aber es muss die Möglichkeit bestehen, einen Antrag auf
Einräumen der gemeinschaftlichen elterlichen Sorge zu
stellen. Damit gibt es angesichts der momentanen Lage
zwei Probleme.

Das erste Problem ist: Wenn die Mutter nicht zu-
stimmt, herrscht immer gleich Eskalationsstufe rot. Man
muss immer zum Gericht gehen, wenn die Mutter ihr Ja-
wort zur gemeinsamen Sorge nicht gibt. Das Gericht
muss nun ermitteln, was dem Kindeswohl dient. Das ist
oft eine schwierige Frage. In vielen Fällen wird es not-
wendig sein, ein Gutachten eines Kinder- oder Jugend-
psychologen einzuholen. Häufig wird es auch zu eigent-
lich unnötigen Prozessen kommen. Denn was soll ein
Richter sagen, wenn kurz nach der Geburt noch gar
nichts passiert bzw. eingetreten ist, woran er ermessen
kann, ob das Kindeswohl gefährdet ist? Es wird also
ganz oft zu unnötigen Verfahren kommen.

Das zweite Problem ist, dass der Vater taktisch eigent-
lich gut beraten ist, möglichst schnell den Antrag bei Ge-
richt zu stellen; denn je früher er den Antrag stellt, desto
weniger wird sich zugetragen haben, woraus der Richter

dann ableiten kann, dass es besser wäre, der Mutter das
Sorgerecht allein zu belassen.

(Christine Lambrecht [SPD]: Es geht doch um 
die Kinder!)

Das heißt, es gibt keine Schonfrist für die Mutter. Das ist
das Problem bei der momentanen Situation.

Dieses Problem greifen die Grünen in ihrem Antrag
auf. Deshalb bringe ich diesem Vorschlag auch durchaus
Sympathie entgegen. Hier wird nämlich gesagt, dass
man der Mutter eine Bedenkzeit einräumen müsse.
Wenn der Vater eine Sorgeerklärung abgibt, erhält die
Mutter zunächst einmal eine Bedenkzeit; sie muss in
sich gehen und überlegen können, ob sie das Sorgerecht
teilen will. Bei diesem Vorschlag gibt es aber auch ei-
nige Probleme, die ich hier nennen möchte.

Ein Problem ist, wie der Vorschlag zu verstehen ist,
dass während des gesetzlichen Mutterschutzes der Lauf
der Achtwochenfrist gehemmt ist. Diese Frist ist dann
gehemmt, wenn die Mutter – so heißt es in Ihrem Antrag –
„eine entsprechende Mitteilung macht“. Mir ist nicht
ganz klar, wie das zu verstehen ist. Könnte das nicht
dazu führen, dass diese Schutzregelung gerade dann ver-
sagt, wenn der Schutz am notwendigsten wäre? Eine Ge-
burt, bei der es zu Komplikationen kommt, oder auch
eine Mehrlingsgeburt sind ja zum Beispiel Fälle, bei de-
nen die Mutter besonders viele Sorgen hat, sodass sie es
vielleicht vergisst oder unterlässt, die entsprechende
Mitteilung zu machen. In diesem Fall wäre der Lauf der
Frist aber nicht gehemmt. Es wäre also zu überlegen, ob
der besondere Schutz, der durch die Möglichkeit ge-
währleistet werden soll, den Lauf der Frist zu hemmen,
nicht gerade dann zu versagen droht, wenn er besonders
notwendig wäre. Über diesen Vorschlag im Antrag der
Grünen müsste man also noch einmal nachdenken.

Der zweite Punkt, der mir auffällt, wurde schon ange-
sprochen: Es geht um die Rolle, die Sie in Ihrem Antrag
dem Jugendamt zuweisen. In Ihrem Antrag heißt es, dass
das Jugendamt dem Antrag des Vaters dann stattgibt,
wenn die Mutter innerhalb der Achtwochenfrist keinen
Widerspruch einlegt und – jetzt kommt es – „dem Ju-
gendamt keine Erkenntnisse über eine offensichtliche
Kindeswohlgefährdung durch den Vater vorliegen“. In
meinen Augen ist es ein Problem, dem Jugendamt eine
solche Entscheidungsmacht zu geben. Denn wann ist das
Kindeswohl gefährdet? Wann ist es offensichtlich ge-
fährdet? Wie soll das Jugendamt diese Erkenntnisse er-
halten? Es ist eigentlich nicht die Aufgabe einer Be-
hörde, sich solche Erkenntnisse zu verschaffen. Sie hat
auch kaum die Möglichkeiten, darüber zu verhandeln
bzw. Parteien oder Sachverständige anzuhören. Das ist
eine originäre Aufgabe der Gerichte. Diesen müsste
diese Aufgabe eigentlich zugewiesen werden.

(Beifall bei der FDP und der CDU/CSU)

Es ist nämlich Aufgabe der Gerichte und nicht der Be-
hörden, zum Beispiel der Jugendämter, Tatsachen zu er-
mitteln und Rechtsfragen zu beantworten.

(Katja Dörner [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: 
Darüber reden wir auch noch einmal!)


